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§ 1 vereInsname 
Der Verein trägt den namen „Fraktion Sozial-

demokratischer gewerkschafterinnen im Öster-
reichischen gewerkschaftsbund“; seine Kurzbe-
zeichnung lautet FSg/Ögb.

§ 2 vereInssItz
Die FSg/Ögb hat ihren Sitz in Wien, ihr Wir-

kungsbereich erstreckt sich auf das gebiet der 
Republik Österreich und umfasst alle territoria-
len und fachlichen gliederungen des Österreichi-
schen gewerkschaftsbundes (Ögb).

§ 3  vereInszweck,  
wIrkungsbereIch

(1) Die FSg/Ögb setzt sich im Rahmen des 
überparteilichen Ögb dafür ein, dass im Rahmen 
der gewerkschaftsarbeit sozialdemokratische 
grundsätze, insbesondere soziale gerechtigkeit 
und Solidarität, nachdrücklich verfolgt und nach 
Möglichkeit gewerkschaftspolitisch umgesetzt 
werden. Sie ist nicht auf gewinn gerichtet.

(2) Die FSg/Ögb setzt sich im Ögb, in den 
belegschaftsvertretungen, in den arbeiterkam-
mern und den selbstverwalteten einrichtungen 
der Sozialpolitik sowie in der Öffentlichkeit auf 
der grundlage sozialdemokratischer grundsät-
ze für die anliegen und interessen der unselbst-
ständig beschäftigten Menschen und diesen 
nahestehenden gruppen (insbesondere Men-
schen in ausbildung, arbeitslose, pensionistin-
nen und arbeitnehmerinnenähnliche personen) 
ein. 

(3) Die FSg/Ögb trägt die Verantwortung 
für politische aktionen, die Vorbereitung und 
Durchführung von Wahlen, insbesondere be-
triebs- und Jugendvertrauensrats-, zentralbe-
triebsrats-, personalvertretungswahlen, Vertrau-
enspersonenwahlen, Wahlen von Jugend- wie 
auch behindertenvertrauenspersonen sowie 
Wahlen der Organe der Kammern für arbeiter 
und angestellte und des Ögb, die allgemeine 
Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Schu-
lungstätigkeit in den betrieben, entsprechend 

den beschlüssen der zuständigen Organisatio-
nen sowie den Richtlinien der bundesfraktions-
konferenz der FSg/Ögb.

(4) Die FSg/Ögb ist der Verband der FSg-Ver-
eine, die in den gewerkschaften des Ögb zur er-
reichung des gemeinsamen Vereinszweckes der 
FSg-Vereine tätig sind und die entsprechend der 
bestimmungen des § 6 Mitglied der FSg/Ögb 
sind (in Folge kurz: Mitgliedervereine).

(5) unterbleibt in gewerkschaften des Ögb 
die errichtung von FSg-Vereinen, üben die tä-
tigkeiten zur erreichung des Vereinszweckes in 
diesen bereichen rechtlich unselbstständige 
untergliederungen der FSg/Ögb aus. auf diese 
untergliederungen sind die bestimmungen über 
die Mitgliedervereine analog anzuwenden.

(6) Die FSg/Ögb bekennt sich zur demokra-
tischen Republik Österreich, zum überparteili-
chen Österreichischen gewerkschaftsbund und 
zu überparteilichen gewerkschaften.

§ 4  tätIgkeItsbereIch und  
aufgaben der fsg/Ögb

zur erreichung des Vereinszweckes obliegt 
der FSg/Ögb und ihren Mitgliedervereinen die 
Durchführung von politischen aktionen sowie 
die allgemeine Werbe- und informationstätig-
keit, entsprechend den beschlüssen und Statu-
ten der FSg/Ögb. Darüber hinaus sind folgende 
aufgaben zu erfüllen:

4.1 aufgaben der fsg/Ögb
a) erarbeiten und aktualisieren der politi-

schen grundsätze und positionen der FSg/Ögb 
und ihrer Mitgliedervereine.

b) Verwaltung und Verwendung der Mittel der 
FSG/ÖGB bzw. der FSG/ÖGB gehörenden Ein-
richtungen.

4.2 aufgaben/ziele der fsg/Ögb und ihrer 
mitgliedervereine

a) Die Mitarbeit an Wahlen bzw. bei deren 
Vorbereitung und Durchführung, insbesondere 
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betriebs- und Jugendvertrauensrats-, zentralbe-
triebsrats-, personalvertretungswahlen, Vertrau-
enspersonenwahlen, Wahlen von Jugend- wie 
auch behindertenvertrauenspersonen sowie 
Wahlen der Organe der Kammern für arbeiter 
und angestellte und des Ögb und dessen glie-
derungen. 

b) Die erstellung bzw. bestätigung von Kandi-
datinnenlisten und von Wahlvorschlägen für die 
oben genannten Wahlen. Die erstellung von Vor-
schlägen für die entsendung von Sozialversiche-
rungsvertreterinnen, fachkundigen laienrichte-
rinnen und Ähnlichem.

c) Vorbereitung, einberufung und Durchfüh-
rung von Sitzungen, Versammlungen und Konfe-
renzen.

d) Verbreitung von information und Werbung 
durch print- und elektronische Medien, insbe-
sondere Vertrieb der Fraktionszeitung und aller 
anderen fraktionellen publikationen.

e) Wahl von Delegierten innerhalb der FSg/
Ögb und ihrer Mitgliedervereine, innerhalb der 
gewerkschaften und innerhalb des Ögb.

f) Mitwirkung an der Meinungsbildung.
g) laufende information der Funktionä-

rinnen in allen Organisationsbereichen der  
FSg/Ögb.

h) politische Schulung der Funktionärinnen 
und der Mitarbeiterinnen. 

i) beratung und beschlussfassung über an-
träge für Versammlungen von Konferenzen der 
FSg/Ögb, der gewerkschaften, des Ögb und 
der arbeiterkammern.

j) erstellung von Kandidatinnenlisten und 
Mitarbeit im Wahlkampf bei den Wahlen zu den 
Selbstverwaltungskörpern.

k) Pflege der Kontakte innerhalb der FSG/
Ögb und ihrer Mitgliedervereine.

l) Pflege der Kontakte mit Institutionen oder 
gruppierungen, die dieselben oder ähnliche 
ziele verfolgen wie die FSg/Ögb und ihre Mit-
gliedervereine und deren intentionen nicht den 
zielen der FSg/Ögb widersprechen.

m) erfüllung der aufgaben, welche die Statu-
ten und die geschäftsordnung des Ögb darüber 
hinaus den Fraktionen des Ögb auferlegen.

n) ziel soll sein, bei entsendungen auch au-
ßerhalb der Organisation dem Frauenanteil zu 
entsprechen.

4.3 aufgaben der mitgliedervereine
a) Werbung von Mitgliedern für den Ögb und 

die Mitgliedervereine der FSg/Ögb.
b) laufende information der in den betrieben 

und Dienststellen beschäftigten.

§ 5  mIttel zur erreIchung  
des vereInszweckes

5.1 einnahmen
Die erforderlichen Mittel zur erfüllung der auf-

gaben und erreichung der zwecke der FSg/Ögb 
sollen durch alle erlaubten und möglichen Quel-
len aufgebracht werden, die den politischen, 
ethischen und sozialen grundsätzen der FSg/
Ögb entsprechen, so vor allem aus

a) Spenden, Sammlungen, einnahmen im 
erbwege und sonstigen zuwendungen von drit-
ten natürlichen und juristischen personen,

b) einnahmen aus Veranstaltungen,
c) einnahmen aus Druckschriften,
d) Subventionen,
e) Einnahmen aus vereinseigenen Vermögens-

werten, beteiligungen und unternehmungen,
f) etwaigen beiträgen der Mitglieder.

5.2 unternehmungen
Die gründung, die beteiligung oder der er-

werb von bzw. an Unternehmungen ist möglich.

§ 6  erwerb/verlust  
der mItglIedschaft

6.1 erwerb der mitgliedschaft in der fsg/Ögb
a) Die Mitgliedschaft steht den FSg-Vereinen 

in den gewerkschaften des Ögb offen, deren 
zweck sich mit dem der FSg/Ögb deckt.

Mitgliedervereine werden gegenüber der 
FSg/Ögb durch die Vereinsgründer oder die in 
den Statuten der Vereine als vertretungsbefugt 
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genannten Repräsentantinnen oder von ihnen 
bevollmächtigten personen vertreten.

b) Über die aufnahme in die FSg/Ögb ent-
scheidet das bundesfraktionspräsidium.

c) Die aufnahme als Mitglied setzt die Vorlage 
der Statuten des mitgliedswerbenden Vereines 
an das bundesfraktionspräsidium und deren 
genehmigung voraus.

d) es kann jeweils nur ein FSg-Verein aus 
jeder gewerkschaft des Ögb Mitglied der FSg/
Ögb sein.

6.2 die mitgliedschaft in der fsg/Ögb endet
a) Mit dem Verlust der Rechtspersönlichkeit 

eines Mitgliedervereines.
b) Durch austrittserklärung, die schriftlich ge-

genüber dem bundesfraktionspräsidium abge-
geben werden muss.

c) Durch Vereinsausschluss, über den der 
bundesfraktionsvorstand entscheidet. Dieser 
kann insbesondere dann ausgesprochen wer-
den, wenn 
 ▫ der statutarisch festgelegte zweck eines Mitglie-

dervereines vom Vereinszweck der FSg/Ögb 
nach § 3 abweicht,

 ▫ die Verpflichtung zur Vorlage der Änderungen von 
Statuten nach § 7 abs. 2 verletzt wird.

6.3 erwerb der mitgliedschaft in den mitglie-
dervereinen

a) Die Mitgliedschaft und Mitarbeit in den 
Mitgliedervereinen steht allen personen offen, 
die sich zu den grundsätzen der FSg/Ögb be-
kennen und nicht bereits einer anderen Fraktion 
angehören.

b) Die Mitgliedschaft kann durch ein aus-
drückliches oder konkludentes Verhalten erwor-
ben werden, aus dem der Wunsch zur Mitglied-
schaft erkannt werden kann.

c) Die Statuten der Mitgliedervereine können 
zu lit. b abweichende bestimmungen zum er-
werb der Mitgliedschaft enthalten.

6.4  die mitgliedschaft in den mitgliederverei-
nen endet

a) Durch austrittserklärung, die schriftlich ge-

genüber dem Vorstand des jeweiligen Vereines 
abgegeben werden muss.

b) Durch Vereinsausschluss, über den der 
Vorstand des jeweiligen Vereines endgültig ent-
scheidet. gegen einen erfolgten Vereinsaus-
schluss kann das betroffene Mitglied binnen 
zwei Wochen ab Kenntnis der entscheidung eine 
schriftliche berufung an die Schiedskommission 
erheben. in der berufungsschrift sind die argu-
mente und beweismittel, die gegen einen Ver-
einsausschluss sprechen, anzuführen. Der be-
rufung kommt keine aufschiebende Wirkung zu.

c) Durch beendigung der Mitgliedschaft zum 
Ögb.

d) Durch beendigung der zuständigkeit der 
gewerkschaft des Ögb bei aufrechter Mitglied-
schaft zum Ögb. in diesem Falle ist das Mitglied 
und der jeweils neu zuständige FSg-Verein auf 
gewerkschaftsebene umgehend vom Wegfall 
der Betreuung des Mitglieds und der möglichen 
Mitgliedschaft zu einem FSg-Verein einer ande-
ren gewerkschaft zu informieren.

e) Mit dem tod des Mitglieds.

§ 7  rechte und PflIchten  
der mItglIeder

7.1 rechte der mitglieder
neben den im Vereinsgesetz, bgbl. i nr. 66/

2002 i. d. g. F., festgehaltenen Rechten können 
die Mitgliedervereine in den gremien der FSg/
Ögb die art und Weise und den umfang der tä-
tigkeiten der FSg/Ögb im Sinne des § 4 mitbe-
stimmen.

7.2 Pflichten der Mitglieder
a) Die Mitgliedervereine haben sich für 

die erreichung des gemeinsamen Vereins- 
zweckes einzusetzen und die ihnen zukom-
menden aufgaben des § 4 nach Kräften  
zu erfüllen.

b) Die Mitgliedervereine haben Änderungen 
der Statuten vor Anzeige an die Vereinsbehörde 
dem bundesfraktionspräsidium der FSg/Ögb 
zur genehmigung vorzulegen.
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§ 8  aufbau und Organe der fsg/
Ögb

Die gremien und Organe der einzelnen Orga-
nisationsbereiche der FSg/Ögb tragen auf ihrer 
ebene zur erreichung des Vereinszweckes nach 
§ 3 bei und erfüllen dazu die ihnen übertrage-
nen aufgaben im Rahmen des § 4 und der weite-
ren bestimmungen des § 8. Sie dienen auch der 
Vorbereitung auf die Sitzungen des jeweiligen 
überfraktionellen gremiums des Ögb und seiner 
Organisationseinheiten.

8.1 Örtliche gliederung

8.1.1 In den Betrieben
a) Die betriebsgruppe der FSg/Ögb
aa) Mitglieder sind: 
Der Betriebsgruppe gehören alle FSG-Mitglie-

der eines betriebes (einer Dienststelle) an.
ab) Weitere aufgaben:

 ▫ Die betriebsgruppe wählt eine/n Vorsitzende/n 
und die notwendige anzahl von Stellvertreterin-
nen des fraktionellen betriebsgruppenausschus-
ses.

 ▫ Sowohl bei den Wahlvorschlägen für den aus-
schuss als auch für die Vorsitzenden ist auf das 
Verhältnis zwischen arbeiterinnen und angestell-
ten, beamten/beamtinnen bzw. Vertragsbediens-
teten Rücksicht zu nehmen.

 ▫ Der/Die Vorsitzende soll möglichst ein/e aktiver 
betriebsrat/aktive betriebsrätin oder personal-
vertreterin sein.

b) Der betriebsgruppenausschuss der FSg/
Ögb

ba) Mitglieder sind:
 ▫ Der/Die Vorsitzende und seine/ihre Stellvertrete-

rinnen.
 ▫ Dem Betriebsgruppenausschuss gehören jeden-

falls alle FSg-betriebsrätinnen bzw. FSg-perso-
nalvertreterinnen sowie FSg-Jugendvertrauensrä-
tinnen und FSg-behindertenvertrauenspersonen 
des betriebes (der Dienststelle) an.
bb) Weitere aufgaben:

Der fraktionelle betriebsgruppenausschuss 
wählt den/die Schriftführerin sowie die Funkti-
onärinnen für die notwendigen Funktionen aus 
seiner Mitte.

8.1.2 In den Orten
a) Die Ortsgruppenkonferenz der FSg/Ögb
aa) Mitglieder sind:
Die FSg-Mitglieder bei der hauptversamm-

lung der Ortsgruppe bilden die fraktionelle Orts-
gruppenkonferenz. 

ab) Weitere aufgaben:
Sie wählt unter berücksichtigung der Stärke 

der einzelnen betriebsgruppen und gewerk-
schafts-Ortsfraktionen die/den Vorsitzende/n 
und die notwendige anzahl von Stellvertreterin-
nen des fraktionellen Ortsgruppenausschusses. 

b) Ortsgruppenausschuss der FSg/Ögb
ba) Mitglieder sind:
Der/Die Vorsitzende und seine/ihre Stellver-

treterinnen.
bb) Weitere aufgaben:
Der Ortsgruppenausschuss wählt aus seiner 

Mitte einen/eine Schriftführerin sowie die Funk-
tionärinnen für die notwendigen Funktionen.

8.1.3 In den Regionen
a) Regionalfraktionskonferenz der FSg/Ögb
aa) Mitglieder sind:
Die FSg-Delegierten der Regionalkonferenz 

des Ögb einschließlich der Mitglieder des Regi-
onalfraktionsvorstandes bilden die Regionalfrak-
tionskonferenz.

ab) Weitere aufgaben:

Sie wählt eine/n Vorsitzende/n der Regional-
fraktion und die notwendige anzahl von Stellver-
treterinnen. 

b) Regionalfraktionspräsidium
ba) Mitglieder sind:

 ▫ der/die Vorsitzende,
 ▫ dessen/deren Stellvertreterinnen,
 ▫ alle FSg-Mitglieder des präsidiums des Regional-

vorstandes des Ögb.



9

Kapitelbezeichnung

c) Regionalfraktionsvorstand

ca) Mitglieder sind:
 ▫ Mitglieder des Regionalfraktionspräsidiums,
 ▫ FSg-Mitglieder des Regionalvorstandes des Ögb.

cb) Weitere aufgaben:
Der Regionalfraktionsvorstand wählt einen/

eine Schriftführerin und die Funktionärinnen für 
die notwendigen Funktionen aus seiner Mitte. 

d) erweiterter Regionalfraktionsvorstand
da) Mitglieder sind:

 ▫ der Regionalfraktionsvorstand,
 ▫ mindestens ein/e Funktionärin aller im Regional-

bereich bestehenden betriebsgruppen und perso-
nalvertretungen,

 ▫ je ein/e Vertreterin der Frauen, Jugend und pen-
sionistinnen. 

 ▫ Soweit die sozialdemokratischen arbeiterkam-
merrätinnen, die sozialdemokratischen Sekretä-
rinnen der gewerkschaften und des Ögb, der/
die sozialdemokratische aK-bezirksstellenleiterin 
nicht dem Regionalfraktionsvorstand angehören, 
sollen sie dem erweiterten Regionalfraktionsvor-
stand angehören.

8.1.4 In den Ländern
a) landesfraktionskonferenz

aa) Mitglieder sind:
Die FSg-Delegierten zur landeskonferenz der 

landesorganisation des Ögb einschließlich der 
Mitglieder des landesfraktionsvorstandes bil-
den die landesfraktionskonferenz. 

ab) Weitere aufgaben:
Die landesfraktionskonferenz wählt eine/n 

Vorsitzende/n der landesfraktion und die not-
wendige anzahl der Stellvertreterinnen.

b) Das landesfraktionspräsidium
ba) Mitglieder sind:

 ▫ der/die Vorsitzende, dessen/deren Stellvertrete-
rinnen,

 ▫ die FSg-Mitglieder des präsidiums des landes-
vorstandes des Ögb und ein/e FSg-Vertreterin 
der länder-arbeiterkammern.

c) Der landesfraktionsvorstand
ca) Mitglieder sind:

 ▫ das landesfraktionspräsidium,
 ▫ die FSg-Mitglieder des landesvorstandes des 

Ögb,
 ▫ die FSg-Mitglieder des Vorstandes der arbeiter-

kammer; 
 ▫ sozialdemokratische gewerkschaftsfraktionen, 

die kein Mitglied im landesvorstand haben, ent-
senden ein Mitglied in den landesfraktionsvor-
stand.

cb) Weitere aufgaben:
 ▫ Der landesfraktionsvorstand wählt einen/eine 

Schriftführerin und die notwendigen Funktionä-
rinnen für die notwendigen Funktionen aus seiner 
Mitte.

 ▫ Der landesfraktionsvorstand nimmt die notwen-
digen Kooptierungen in den (erweiterten) landes-
fraktionsvorstand vor.

d) erweiterter landesfraktionsvorstand
da) Mitglieder sind:

 ▫ der landesfraktionsvorstand,
 ▫ die FSg-arbeiterkammerrätinnen, 
 ▫ die FSg-Mitglieder der Kontrolle des landesvor-

standes,
 ▫ je ein/e Vertreterin der Regionalgruppen, der/die 

von diesen vorgeschlagen wird. 

e) geschäftsordnungen
ea) Die landesfraktionskonferenz ist ermäch-

tigt, im Rahmen dieser Statuten eine geschäfts-
ordnung für den Wirkungsbereich der FSg/
Ögb innerhalb des jeweiligen bundeslandes zu 
beschließen. Diese geschäftsordnung bedarf 
der bestätigung durch den bundesfraktionsvor-
stand.

eb) Für die gremiale Struktur, die gremiale 
zusammensetzung und die aufgaben der FSg/
Ögb in ländern, in denen keine oder keine aus-
reichende Struktur des Ögb vorhanden ist, be-
schließt der bundesfraktionsvorstand nach Vor-
lage durch das bundesfraktionspräsidium eine 
geschäftsordnung.
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8.1.5 Im Bund
a) bundesfraktionskonferenz
Die bundesfraktionskonferenz ist die Dele-

giertenversammlung der FSg/Ögb im Sinne des 
Vereinsgesetzes, bgbl. i nr. 66/2002 i. d. g. F.

aa) Mitglieder sind:
Die FSg-Delegierten zum bundeskongress 

des Ögb einschließlich der Mitglieder des bun-
desfraktionsvorstandes. 

ba) Weitere aufgaben:
Die bundesfraktionskonferenz

 ▫ wählt die/den Vorsitzende/n, höchstens fünf 
Vorsitzende/n-Stellvertreterinnen, wovon eine 
Vorsitzende/n-Stellvertreterin von der Frauenab-
teilung nominiert wird, sowie einen/eine bundes-
geschäftsführerin,

 ▫ wählt und enthebt die Mitglieder der FSg/Ögb-
bundeskontrolle,

 ▫ wählt den/die abschlussprüferin aus,
 ▫ beschließt die grundsätze der tätigkeiten des 

Vereins für die nächste Funktions periode, 
 ▫ nimmt den Rechenschaftsbericht und all die seit 

der letzten bundesfraktionskonferenz erstellten 
und geprüften Rechnungsabschlüsse entgegen,

 ▫ entlastet den bundesfraktionsvorstand und die 
FSg/Ögb-bundeskontrolle,

 ▫  beschließt Änderungen der Statuten sowie die 
Auflösung des Vereins.

b) bundesfraktionspräsidium
Der/Die Vorsitzende, in seiner/ihrer abwe-

senheit einer/eine seiner/ihrer Stellvertreterin-
nen, beruft die Sitzungen des bundesfraktions-
präsidiums ein.

ba) Mitglieder sind:
 ▪ Stimmberechtigte Mitglieder:
 ▫ der/die Vorsitzende,
 ▫ höchstens fünf Vorsitzende/n-StellvertreterInnen,
 ▫ der/die bundesgeschäftsführerin,
 ▫ die FSg-Mitglieder des Vorstandes des Ögb,
 ▫ ein/e Vertreterin der FSg in der bundesarbeits-

kammer.
 ▪ beratende Mitglieder:
 ▫ Der/Die Kassierin,
 ▫ die Mitglieder der bundesfraktionskontrolle (gem. 

§ 13 abs. 2), 

 ▫ Vorsitzende von Mitgliedervereinen, die nicht Mit-
glieder des Vorstandes des Ögb sind.
bb) Weitere aufgaben:

 ▫ Das bundesfraktionspräsidium erfüllt seine auf-
gaben unter beachtung der vom bundesfraktions-
vorstand beschlossenen geschäftsordnung.

 ▫ Das bundesfraktionspräsidium fasst beschlüsse 
über die gem. § 6.1 b und c und § 7.2 b vorgeleg-
ten Statuten der Mitgliedswerberinnen bzw. Mit-
gliedervereine,

 ▫ führt die geschäfte der FSg/Ögb zwischen den 
Sitzungen des bundesfraktions-vorstandes,

 ▫ erledigt die vom bundesfraktionsvorstand über-
tragenen aufgaben,

 ▫ erstellt den Rechnungsabschluss und legt ihn 
dem/der abschlussprüferin zur prüfung vor,

 ▫ erstellt den Jahresvoranschlag und den Rechen-
schaftsbericht,

 ▫ legt den geprüften Rechnungsabschluss, den 
Jahresvoranschlag und den Rechenschaftsbe-
richt dem bundesfraktionsvorstand zur Feststel-
lung und genehmigung vor,

 ▫ legt dem bundesfraktionsvorstand geschäftsord-
nungen der FSg/Ögb in den bundesländern gem. 
§ 8.1.4 ea und den abteilungen gemäß § 8.2.3 c 
vor,

 ▫ bereitet die Sitzungen des bundesfraktionsvor-
standes vor,

 ▫ beruft die Sitzungen des bundesfraktionsvorstan-
des ein.

c) bundesfraktionsvorstand
Der bundesfraktionsvorstand ist das lei-

tungsorgan im Sinne des Vereinsgesetzes 
bgbl. i nr. 66/2002 i. d. g. F.

ca) Mitglieder sind:
 ▪ stimmberechtigte Mitglieder:
 ▫ Die FSg-Mitglieder des bundesvorstandes des 

Ögb (mindestens jedoch zwei Vertreterinnen je 
gewerkschaft, wobei in diesem Fall die gewerk-
schaften von einem Mann und einer Frau vertre-
ten werden müssen), 

 ▫ stimmberechtigte Mitglieder des bundesfrakti-
onspräsidiums,

 ▫ die FSg-Mitglieder der Kontrollkommission des 
Ögb,
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 ▫ die landesfraktionsvorsitzenden,
 ▫ ein/e Vertreterin der FSg in der bundesarbeits-

kammer. 
 ▪ beratende Mitglieder:

beratende Mitglieder des bundesfraktions-
präsidiums. 

cb) Weitere aufgaben:
Der bundesfraktionsvorstand

 ▫ hat alle aufgaben zu erfüllen, die nicht nach die-
sem Statut oder dem gesetz zwingend einem an-
deren Organ des Vereins zugewiesen werden, 

 ▫ beschließt die geschäftsordnung des bundes-
fraktionspräsidiums und beschließt grundsätze 
der Verwaltung des Vereinsvermögens,

 ▫ beschließt den Jahresvoranschlag und den Re-
chenschaftsbericht, stellt den Rechnungsab-
schluss fest und genehmigt diesen,

 ▫ fällt beschlüsse über ausschlüsse aus der FSg/
Ögb,

 ▫ bereitet die bundesfraktionskonferenz vor,
 ▫ beruft die bundesfraktionskonferenz ein,
 ▫ bestellt die FSg/Ögb-bundeskontrolle, sofern 

das durch die bundesfraktionskonferenz nicht 
möglich ist,

 ▫ bestellt den Kassier der FSg/Ögb,
 ▫ wählt den abschlussprüfer aus, sofern das durch 

die Bundesfraktionskonferenz nicht möglich ist,
 ▫ bestellt einen/eine bundesgeschäftsführerin, 

wenn diese/r während der Funktionsperiode aus-
scheidet, für die verbleibende Dauer der Funkti-
onsperiode,

 ▫ fällt beschlüsse über geschäftsordnungen der 
FSg/Ögb in den bundesländern (§ 8.1.4 ea) so-
wie über die geschäftsordnungen der FSg/Ögb 
in den abteilungen (§ 8.2.3 c),

 ▫ entscheidet über Delegierungen und Wahlvor-
schläge in alle bundes- und landesgremien des 
Ögb, 

 ▫ erlässt Richtlinien über die zusammenarbeit mit 
sozialdemokratischen betriebsfraktionen ande-
rer gewerkschaften des Ögb bzw. fasst im einzel-
fall beschlüsse darüber.

8.2 fachliche gliederung

8.2.1 Abteilungskonferenz 
a) Mitglieder sind:
Die FSg-Delegierten der jeweiligen Konferenz 

einer abteilung des Ögb und die stimmberech-
tigten Mitglieder des zugehörigen Vorstandes 
der FSg/Ögb bilden das fraktionelle gremium 
(Konferenz). 

b) Weitere aufgaben:
Diese Konferenz kann beschließen, eine/n 

Vorsitzende/n und die notwendige anzahl von 
Stellvertreterinnen zu wählen. 

8.2.2 Präsidium
a) Mitglieder sind:

 ▫ der/die Vorsitzende und die notwendige anzahl 
von Stellvertreterinnen,

 ▫ die FSg-Mitglieder des entsprechenden überfrak-
tionellen präsidiums.

8.2.3 Leitungsorgan der Abteilung
a) Mitglieder sind:
Die FSg-Mitglieder jedes leitungsorgans der 

abteilungen des Ögb (insbesondere Frauen, Ju-
gendliche und pensionistinnen) bilden das ver-
antwortliche Fraktionsgremium.

b) Weitere aufgaben:
es wählt aus seiner Mitte eine/n 

Vorsitzende/n, die notwendige anzahl von Stell-
vertreterinnen, einen/eine Schriftführerin und 
die Funktionärinnen für die notwendigen weite-
ren Funktionen. 

Die Konferenz der jeweiligen abteilung kann 
jedoch beschließen, dass die Wahl des/der Vor-
sitzenden und der weiteren genannten Funktio-
nen nach abs. 3 lit. b durch die Konferenz durch-
geführt werden kann.

c) Die Konferenz der jeweiligen abteilung ist 
ermächtigt, im Rahmen dieser Statuten eine 
geschäftsordnung für den Wirkungsbereich der 
FSg/Ögb innerhalb der jeweiligen abteilung zu 
beschließen. Diese geschäftsordnung bedarf 
der bestätigung durch den bundesfraktionsvor-
stand.
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8.3 zentralbetriebsrats- und konzernfraktion
a) Mitglieder sind:
Die FSg-Mitglieder der belegschaftsvertre-

tungsorgane auf unternehmens- und Konzer-
nebene (insbesondere zentralbetriebsrat, ar-
beitsgemeinschaft der betriebsräte im Konzern) 
bilden das gremium der FSg/Ögb des jeweili-
gen überfraktionellen gremiums. 

b) Weitere aufgaben:
Dieses wählt aus seiner Mitte eine/n 

Vorsitzende/n, deren/dessen Stellvertreterin-
nen und die Funktionärinnen für die notwendi-
gen weiteren Funktionen. 

Die FSg/Ögb des unternehmens/Konzerns 
kann, um eine ausreichende Vertretung der ein-
zelnen betriebsfraktionen bzw. betriebsgruppen 
sicherzustellen, weitere FSg-Mitglieder aus den 
betrieben kooptieren. Die Kooptierung erfolgt im 
einvernehmen mit der FSg/Ögb des jeweiligen 
betriebsrates und dem betrieblichen Fraktions-
ausschuss bzw. betriebsgruppenausschuss. 

8.4 anpassungen der fraktionellen struktur
bei Veränderungen der Struktur des Ögb, 

seiner örtlichen und fachlichen Organisations-
bereiche sind auf der ebene der FSg/Ögb und 
ihrer Mitgliedervereine entsprechende gremien 
nachzubilden, in weiterer Folge die Statuten an-
zupassen.

8.5 erweiterung der fraktionellen struktur
auf beschluss von mindestens zwei Drittel der 

abgegebenen gültigen Stimmen der Konferenz 
der jeweiligen örtlichen Gliederung kann in örtli-
chen gliederungen der FSg/Ögb die fraktionelle 
Struktur erweitert werden (z. B. örtliche Gliede-
rung nach politischen bezirken).

Solche Erweiterungen können insbesondere 
zur betreuung von zielgruppen, das sind grup-
pen von Menschen, die gleiche oder zumindest 
ähnliche bestimmte Merkmale und eigenschaf-
ten, bedürfnisse, interessen und probleme ha-
ben, beschlossen und umgesetzt werden.

8.6 expertInnen in den leitungsgremien
in den leitungsgremien (Vorstand, präsidium) 

in den Regionen, in den ländern und im bund 
kann bei bedarf die beiziehung von expertinnen 
als beratende Mitglieder beschlossen werden.

§ 9  vertretung der fsg/Ögb  
nach aussen

Der/Die Vorsitzende oder einer/eine der Stell-
vertreterinnen und der/die bundesgeschäfts-
führerin vertreten die Fraktion Sozialdemokrati-
scher gewerkschafterinnen nach außen hin. 

§ 10  funktIOnsdauer
Die Funktionsdauer aller gewählten Organe 

und Funktionärinnen beträgt in der Regel maxi-
mal fünf Jahre.

Die Funktion kann vor ablauf der Funktions-
periode durch tod, Rücktritt oder abwahl enden. 
In diesem Fall ist so bald wie möglich eine Neu-
wahl vorzunehmen. Die abwahl und neuwahl hat 
durch das jeweils wahlberechtigte gremium ge-
mäß den allgemeinen Wahlgrundsätzen in § 12 
zu erfolgen. zum zweck der abwahl ist das zu-
ständige gremium dann einzuberufen, wenn ein 
Viertel seiner Mitglieder das verlangt. 

zur abwahl einer Funktion ist eine zweidrittel-
mehrheit notwendig.

§ 11 anträge
Jedes Mitglied eines Organs der FSg/Ögb im 

Rahmen ihrer örtlichen oder fachlichen Gliede-
rungen gemäß dem § 8 dieses Statuts hat das 
Recht, anträge bei den Sitzungen des betref-
fenden Organs einzubringen. Weiters hat das 
jeweilige leitungsorgan innerhalb einer fachli-
chen oder örtlichen Gliederung der FSG/ÖGB 
(ausschüsse und Vorstände) das Recht, schrift-
liche anträge an das Kollegialorgan (Konferen-
zen, haupt- und Vollversammlungen) der jeweils 
nächsthöheren Ebene zu richten.

§ 12 wahlen und beschlüsse
Sofern in den Statuten nichts anderes be-

stimmt ist, ist für alle Wahlen und beschlüsse in 
den Organen der FSg/Ögb die anwesenheit von 
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mindestens 50 prozent der stimmberechtigten 
Mitglieder des jeweiligen Organs notwendig. Wird 
dieses Quorum bei Sitzungsbeginn nicht erfüllt, 
so ist das jeweilige Organ nach ablauf von 15 Mi-
nuten, unabhängig von der zahl der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder, beschlussfähig.

ausgenommen von diesem erleichterten zeit-
lichen Quorum sind:
 ▫ Die beschlussfassung zur abwahl § 10,
 ▫ Änderung der Statuten § 14,
 ▫ Auflösung des Vereins § 16.

12.1 wahlen
Die Wahlen finden jeweils in der Fraktions-

versammlung (Fraktionskonferenz) statt, die der 
gewerkschaftsversammlung (gewerkschafts-
konferenz) vorangeht, in der die Organe des Ögb 
bzw. der gewerkschaften gewählt werden. 

besteht kein überfraktionelles Organ, so 
kann die geschäftsordnung der jeweiligen lan-
des- oder gewerkschaftsfraktion den Wahlzeit-
punkt festlegen.

Die Wahlen der Fraktionsorgane in den be-
trieben, Dienststellen, unternehmen und Kon-
zernen finden vor der Wahl des jeweiligen Ver-
tretungsorgans der belegschaft (betriebsrat, 
personalvertretung, zentralbetriebsrat) statt, 
können stattdessen aber auch nach dieser Wahl 
erfolgen.

zur Wahl berechtigt (aktiv und passiv) sind 
ausschließlich Mitglieder des wählenden Organs 
auf der jeweiligen örtlichen bzw. fachlichen Glie-
derung.

bei Wahlen auf Regional-, landes- oder bun-
desebene sind vor den Wahlen von Vorsitzenden 
und Vorsitzenden-Stellvertreterinnen Vorstellun-
gen der Kandidatinnen durchzuführen, sofern 
die wählenden Organe nicht gegenteiliges be-
schließen.

Die Wahl aller Organe erfolgt geheim mittels 
Stimmzettel. Die Stimmabgabe erfolgt durch 
Streichung oder nichtstreichung von Kandida-
tinnen des Wahlvorschlages.

bei den Konferenzen kann jedoch offen ab-
gestimmt werden, wenn der antrag auf offene 

abstimmung mit einer zweidrittelmehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen angenommen 
wurde. in diesem Fall werden die für oder gegen 
einen Wahlvorschlag abgegebenen Stimmen ge-
zählt.

zur Vorbereitung, Durchführung und Überprü-
fung der Wahl wird eine aus mindestens drei per-
sonen bestehende Wahlkommission vorgeschla-
gen, die von der Konferenz bestätigt wird. 

gewählt sind jene Kandidatinnen, die die ab-
solute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men erreicht haben. haben bei Wahlen mittels 
Stimmzettel mehr Kandidatinnen, als zu wählen 
waren, die absolute Mehrheit erreicht, so sind 
diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen er-
halten haben.

bei Stimmengleichheit entscheidet das los. 
bleiben Sitze frei, weil nicht genügend Kandi-
datinnen die absolute Mehrheit erreicht haben, 
hat das delegierende Organ für diese Sitze einen 
neuerlichen Vorschlag entsprechend den Richtli-
nien zu erstatten.

Der Frauenanteil in den Organen der FSg/
ÖGB muss verpflichtend aliquot mindestens der 
weiblichen Mitgliederzahl im Ögb bzw. im jeweili-
gen Organisationsbereich des Ögb entsprechen. 
auf Vertreterinnen der Jugend und pensionistin-
nen ist bedacht zu nehmen.

Sollte ein/e Funktionärin innerhalb der Funk-
tionsperiode in pension gehen bzw. in den Ru-
hestand eintreten, so endet das Mandat sechs 
Monate nach antritt der pension bzw. des Ruhe-
standes. Dies gilt nicht für die Vertreterinnen der 
pensionistinnenabteilung. Mitglieder der Kontrol-
le können ihr Mandat bis zum Ende der Funkti-
onsperiode ausüben.

alle Organe, in denen Wahlen abgehalten 
werden, können sich eine über die Bestimmun-
gen des § 12 hinausgehende Wahlordnung, 
ausschließlich zur Regelung der in § 12 nicht 
geregelten Vorgänge bei Wahlen, geben. Diese 
Wahlordnungen dürfen dem § 12 nicht wider-
sprechen und sind vom wählenden Organ vor 
der abhaltung der Wahlen zu beschließen.
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12.2 beschlüsse
Sofern die Statuten nichts anderes vorsehen, 

fassen die Organe der FSg/Ögb ihre beschlüs-
se mit einfacher Stimmenmehrheit. umlaufbe-
schlüsse sind möglich.

§ 13 kOntrOlle
(1) Für jedes Organ der Fraktion, welches 

Fraktionsmittel verwaltet, ist eine aus mindes-
tens drei personen und der gleichen anzahl an 
ersatzmitgliedern bestehende Kontrolle zu wäh-
len.

(2) Die Mitglieder der Kontrolle können an 
den Sitzungen des zu prüfenden Organs mit be-
ratender Stimme teilnehmen.

§ 14 änderung der statuten
Die beschlussfassung und Änderung die-

ser Statuten obliegt der bundesfraktions- 
konferenz.

Für die annahme oder Änderung ist die anwe-
senheit von 50 prozent der stimmberechtigten 
Delegierten, worin Vertreterinnen von mindes-
tens zwei Drittel der Mitgliedervereine enthalten 
sein müssen, notwendig. bei der abstimmung ist 
eine zweidrittelmehrheit erforderlich.

§ 15 schIedskOmmIssIOn
(1) alle arten von Streitigkeiten aus dem Ver-

einsverhältnis werden von der Schiedskommis-
sion entschieden. Die bildung der Schiedskom-
mission erfolgt in der art, dass jeder Streitteil 
zwei Vereinsmitglieder als Schiedsrichterinnen 
namhaft macht. Die Schiedsrichterinnen ha-
ben sodann ein fünftes Vereinsmitglied als 
Vorsitzende/n zu wählen. Kommt keine einigung 
auf eine/n Vorsitzende/n zustande, entscheidet 
das los.

(2) Die Schiedskommission hat sich nach 
den Vorgaben des Vereinsgesetzes zu bilden. 
Streitigkeiten über die einhaltung dieser Vorga-
ben entscheidet der bundesfraktionsvorstand, 
in dringenden Fällen das bundesfraktionspräsi-
dium.

(3) Die entscheidungen der Schiedskommis-
sion werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
troffen und sind vereinsintern endgültig.

§ 16 auflÖsung des vereIns
Über die freiwillige Auflösung des Vereines 

entscheidet die bundesfraktion Sozialdemokra-
tischer gewerkschafterinnen im Ögb mit einer 
Stimmenmehrheit von zwei Drittel aller abgege-
benen gültigen Stimmen, wobei Vertreterinnen 
von mindestens zwei Drittel der Mitgliederverei-
ne beinhaltet sein müssen, bei anwesenheit von 
zumindest der hälfte der Mitglieder der bundes-
fraktion.

Das Vereinsvermögen ist bei Auflösung des 
Vereines an eine Organisation mit gleicher oder 
ähnlicher zielsetzung zu übertragen.
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